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Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

Öffentliche Straßenverkehrsflächen

Gewerbegebiet

Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den
Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses

Umgrenzung der Flächen mit wasserrechtlichen Festsetzungen -
Grundwassererkundungsgebiet Zone W III A gem. Satzung vom 21. Juni 1986

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Natur und Landschaft

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern
und sonstigen Bepflanzungen

Umgrenzung der Flächen für Nutzungsbeschränkungen oder für
Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen im
Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
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VERFAHRENSVERMERKE:
Der Marktgemeinderat des Marktes Altenstadt hat in der Sitzung vom ................. die Aufstellung der Änderung
des Flächennutzungsplanes "Gewerbegebiet Lindenmahd – Süd" gemäß § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss wurde am ................. ortsüblich bekannt gemacht.

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB hat in Form einer Veröffentlichung
des Vorentwurfs der Änderung des Flächennutzungsplanes "Gewerbegebiet Lindenmahd – Süd" in der
Fassung vom .................  in der Zeit vom .................  bis einschließlich ................. im Internet auf der
Homepage des Marktes Altenstadt stattgefunden. Zusätzlich wurde der Vorentwurf öffentlich im Rathaus
des Marktes Altenstadt ausgelegt. Die frühzeitige Veröffentlichung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wurde
am .................... ortsüblich bekanntgemacht.

Zu dem Vorentwurf der Änderung des Flächennutzungsplanes "Gewerbegebiet Lindenmahd – Süd"
in der Fassung vom .................... wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß
§ 4 Abs. 1 BauGB in der Zeit vom .................... bis einschließlich .................... beteiligt.

Der Entwurf der Änderung des Flächennutzungsplanes "Gewerbegebiet Lindenmahd – Süd" in der Fassung
vom ................. wurde mit Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ................. bis einschließlich
................. im Internet auf der Homepage des Marktes Altenstadt veröffentlicht und zusätzlich im Rathaus
des Marktes Altenstadt öffentlich ausgelegt. Die Veröffentlichung nach § 3 Abs. 2 BauGB wurde
am .................... ortsüblich bekanntgemacht.

Zu dem Entwurf der Änderung des Flächennutzungsplanes "Gewerbegebiet Lindenmahd – Süd" in der
Fassung vom ................. wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4
Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ................. bis einschließlich ................. beteiligt.

Die Marktgemeinde Altenstadt hat mit Beschluss des Marktgemeinderates vom ................. die Änderung
des Flächennutzungsplanes in der Fassung vom ................. festgestellt.

Die Marktgemeinde Altenstadt hat die Änderung des Flächennutzungsplanes am ................. dem Landratsamt
Günzburg zur Genehmigung vorgelegt.

Marktgemeinde Altenstadt, den ......................... .......................................................
(Siegel)      Wolfgang Höß, 1. Bürgermeister

Das Landratsamt Günzburg hat mit Bescheid vom ....................... AZ: ....................... die Änderung
des Flächennutzungsplanes gemäß § 6 BauGB genehmigt.

Günzburg, den ................... .................................................
(Unterschrift)

Die Erteilung der Genehmigung wurde am .................... gemäß § 6 Abs. 5 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.
Die Änderung des Flächennutzungsplanes mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen
Dienststunden in der Marktgemeinde Altenstadt zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt
auf Verlangen Auskunft gegeben. Die Änderung des Flächennutzungsplanes ist damit rechtswirksam. Auf die
Rechtsfolgen der §§ 214 und 215 BauGB sowie auf die Einsehbarkeit der Änderung des
Flächennutzungsplans einschl. Begründung und Umweltbericht wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.

Marktgemeinde Altenstadt, den ......................... .......................................................
(Siegel)      Wolfgang Höß, 1. Bürgermeister

D
at

ei
na

m
e:

 S
:\0

65
46

-4
05

-K
C

K_
BP

_F
er

tig
te

ilw
er

k_
H

ol
zm

od
ul

ba
u_

Al
te

ns
ta

dt
\2

0_
TE

C
H

N
IK

_4
05

\0
3_

TB
\C

AD
\6

54
6_

FN
PA

en
d_

Te
il_

A_
Pl

an
_E

.d
w

g,
 L

ay
ou

t: 
50

00
_A

2

D
ru

ck
da

tu
m

: 1
4.

04
.2

6
D

IN
 A

2 
(5

94
x4

20
m

m
 =

 0
,2

5 
m

²)

A1) Ausschnitt aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan
mit Darstellung Geltungsbereich der Änderung des
Flächennutzungsplanes
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Tel.: +49 8282 994 - 0 · Fax: +49 8282 994 - 110

Kling Consult GmbH

PROJEKT

AUFTRAGGEBER

PLANER

PLANART

INDEX A

INDEX B

INDEX C

Änderung des Flächennutzungsplanes
"Gewerbegebiet Lindenmahd – Süd",
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A2) Änderung des rechtswirksamen Flächennutzungsplanes

Lagesystem: UTM - Koordinaten der Zone 32
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